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Ordnungen der Patriciat nur nach Bekleidung eines zur ersten 
Rangklasse gehörenden Staatsamts verliehen werden konnte1. 
Die Verleihung steht bei der Regierung und ist wie die Amts­
ernennung auf die germanischen Könige übergegangen2; sie 
erfolgt immer auf Lebenszeit3. Irgend welche Competenz ist 
damit in dieser Epoche nicht verbunden4, wohl aber ein bevor­
zugtes Stimmrecht im Senat, auf das wir bei diesem zurück­
kommen (S. 487).

1) Zeno cod. Inst. 12, 3, 3. Justinian nov. 62. 2) Cassiodors
Königsschreiben geben dafür zahlreiche Belege. 3) Die damit wenig­
stens formell in Widerspruch stehende Bezeichnung expatricius ist ein 
seltsames Räthsel. Sie findet sich an zwei Stellen. In der Präsenzliste 
für das Concil von Kalchedon 451 (Mansi 6, 563 ff.) werden zunächst 
die fungirenden Beamten aufgezählt, darunter der στϱατηλάτης και από 
υπάτων πατρίκιος Anatolius, alsdann eine Anzahl Senatoren, zuerst Flo­
rentius από έπαρχων και υπάτων (Consul 429) και πατρικίων und mehrere 
andere analog charakterisirte, womit der lateinische Text stimmt. Aber 
derselbe Florentius heisst in einem zu den Acten desselben Concils ge­
hörenden Schreiben vom J. 448 (Hänel corp. leg. p. 249) patricius. Ferner 
stellt die Verordnung Zenos cod. Tust. 3, 24, 3 den patricius und den ex­
patricius neben einander und beide an die Spitze der illustres. Auf In­
schriften ist mir nichts Aehnliches begegnet; patriciae familiae vir 
(C. I. L. VI, 1725) fordert nur die factische Verleihung des Patriciats durch 
mehrere Generationen. Eine Erklärung finde ich nicht, aber ein Rang­
unterschied zwischen dem patricius und dem expatricius kann nicht bestanden 
haben. 4) Incorrect spricht die stadtrömische Inschrift vom J. 450 (Rossi 
inscr. ehr. 1, 751) von einem scriniarius inl. patriciae sedis. Gemeint ist 
die Stadtpräfectur, da in dieser Zeit der praef. praet. in Ravenna residirte; 
der damalige praef. urbi muss den Patriciat gehabt haben. Die Um­
wandlung des praef. praetorio Africae oder Italiae et patricius in einen 
patricius Africae oder Italiae ist nachjustinianisch. — Ueber den patri­
cius praesentalis bei den Militärämtern (S. 506).


